
Sichere Fortbildung. 
Mit der Schul- und  
Kursversicherung von ERV.

Bildung und Freizeit
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ERV Schul- und Kursversicherung.

Überlassen Sie Ihre Pläne nicht dem Zufall: Wir übernehmen Ihre Kosten für Kurse, Fortbildungen,  
Seminare sowie Lehr- und Studiengänge jeglicher Art bei einer Annullierung oder erstatten Ihnen bei einem 
Abbruch einen Teil des Kursgeldes.

Ihr Versicherer ist ERV, eine Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 
www.erv.ch, info@erv.ch, T 058 275 27 27.

Gerne steht Ihnen das Service-Center bei Fragen zur Verfügung.

Schul- und Kursversicherung bei Annullierung oder Abbruch.

Leistungsübersicht

Geltungsbereich Weltweit gültig

Versicherungsdauer Max. 3 Jahre

Versichert ist Der/Die Versicherungsnehmer/in als  
teilnehmende Person

Versicherte Leistungen

Bei Annullierung Kosten bis max. CHF 30 000.–

Bei Abbruch Anteilsmässige Kosten des nicht benutzten 
oder nicht besuchten Kurses

Versicherte Ereignisse

Schwere Krankheit, schwere Schwangerschaftskomplikationen, schwere 
Verletzung oder Todesfall Inkl.

Erkrankung an COVID-19 inkl. verordneter Quarantäne Inkl.

Ausfall oder Verspätung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) zum Kursort Inkl.

Ausfall infolge Unfall oder Panne mit dem Privatfahrzeug oder Taxi auf dem 
Weg zum Kursort Inkl.

Unvorhergesehener neuer Stellenantritt Inkl.

Unverschuldete Kündigung durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin Inkl.

Prämie
4% des Kurspreises, mind. CHF 5.–

Der vorliegende Prospekt ist nur eine Zusammenfassung der Versicherungsleistungen. Er umfasst nicht den gesamten Wortlaut 
sowie alle Deckungen, Bedingungen und Ausschlüsse der vorgeschlagenen Versicherungsverträge. Massgebend sind in jedem 
Fall der konkrete Versicherungsvertrag und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) E817. Informationen über Ihre 
Versicherung und die detaillierten Leistungen finden Sie in den AVB unter erv.ch/kursversicherung.

Maximale Versicherungssummen und Prämien in CHF. Sämtliche Prämien verstehen sich inkl. eidg. Stempelsteuer. Stand April 
2021. Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.
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https://www.erv.ch/ch/site/de/home/insurance/leisure/schul-und-kursversicherung.html?rid=kursversicherung


Versicherungsantrag Schul- und Kursversicherung.

Der/Die Antragsstellende bestätigt, sämtliche vorstehenden Angaben vollständig, richtig und wahrheitsgetreu gemacht zu 
haben, und nimmt davon Kenntnis, dass die Gesellschaft bei Verletzung dieser Anzeigepflicht gemäss Art. 6 des Versicherungs-
vertragsgesetzes den Vertrag kündigen und die Leistungspflicht verweigern bzw. getätigte Leistungen zurückfordern kann. 
Der/Die Antragsstellende erklärt ferner, ein Exemplar der massgeblichen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) sowie 
das Merkblatt «Informationen über Ihre Versicherung» gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erhalten zu haben, 
nimmt zur Kenntnis, dass er/sie, sofern er/sie für die Annahme keine kürzere Frist gesetzt hat, 14 Tage an den Antrag gebun-
den bleibt, und verpflichtet sich bei Zustandekommen des Versicherungsvertrags zur Zahlung der Prämie. 

Angaben der/des Antragsstellenden bzw. Versicherungsnehmenden

 Herr     Frau

Name Vorname

Geburtsdatum

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Ort/Datum Unterschrift

Kursname

Kursnummer (falls vorhanden)

Kurspreis

Kursbeginn und -ende

Gewünschter Versicherungsbeginn

     Ab sofort

Datum

Nur für internen Gebrauch

Kursanbieter/Kursanbieterin

ERV Schul- und Kursversicherung  |  3/4



B

G
A

S/
EC

R
/I

C
R

ni
ch

t 
fr

an
ki

er
en

ne
 p

as
 a

ff
ra

nc
hi

r
no

n 
af

fr
an

ca
re

50
06

53
81

00
00

05

ER
V

Po
st

fa
ch

40
02

 B
as

el

ERV Schul- und Kursversicherung  |  4/4


